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Schauplatz
nachrichte 1 7. oktober 2000 nr. 5

Krankenversicherer haben Urteilfalsch
interpretiert
Im Dezember 1 998 fällte das Eidgenössische Versicherungsgericht ein Spitex-Ürteil,

das weitreichende Konsequenzen hat. Bei einer auf intensive Pflege angewiesenen,

zu Hause betreuten Patientin lagen die Kosten des Spitexeinsatzes um ein Vielfaches

höher als die Kosten, die im Pflegeheim angefallen wären. Das Gericht sprach

von einem groben Missverhältnis zwischen den Spitex- und Pflegeheim-Kosten und

bezeichnete den Spitex-Einsatz als nicht wirtschaftlich.

Jede versicherte Person hat Anspruch, sich auf Kosten der

sozialen Krankenversicherung zu Hause pflegen zu lassen.

ZU. Manche Krankenversicherer haben

dieses Urteil als Grundlage für die

Kürzung von Spitex-Rückerstattungen
benutzt. «... sehen uns deshalb

aufgrund des geltenden Gebotes der

Wirtschaftlichkeit veranlasst, die Spitex-Lei-

stungen nur noch analog Pflegeheim zu

vergüten;...» (zit. nach einem

Krankenkassenschreiben). Briefe mit diesem

Inhalt haben manche Spitex-Klientinnen
und Klienten erhalten. Die finanziellen

Folgen sind einschneidend. Die

Versicherung bezahlt nun nicht mehr die

Spitex-Tarife; sie bezahlt nur noch den

Pflegeheim-Tarif, der fast immer wesentlich

tiefer liegt. Den Rest muss die

Klientin/der Klient selbst bezahlen.

Ombudsmann korrigiert
Für den Ombudsmann der sozialen

Krankenversicherung ist dieses Vorgehen

der Krankenkassen nicht angemessen

und nicht korrekt. Eine Krankenver-

Foto: Spitex Dörnten

Sicherung darf nicht nach kurzem

Spitex-Einsatz auf den - für die

Krankenversicherung billigeren - Pflegeheim-

Tarif umstellen. Sie darf auch nicht

einfach nur den Pflegeheim-Tarif zurückerstatten,

wenn die Kostendifferenz
zwischen Spitex und Pflegeheim zwanzig
bis dreissig Prozent beträgt.

Wenn eine Krankenversicherung auf

den Pflegeheim-Tarif umstellt, gibt sie

damit der betroffenen Patientin/dem

betroffenen Patienten zu verstehen,

dass sie/er eigentlich besser im Pflegeheim

gepflegt werden sollte - weil dies

für die Krankenversicherung kostengünstiger

wäre. Solch indirekter Druck ist

gemäss Ombudsmann nicht korrekt.

«Die Krankenpflege zu Hause steht im

Krankenversicherungsgesetz gleichrangig

neben der Krankenpflege im Pflegeheim.

Daher hat grundsätzlich jede

versicherte Person Anspruch, sich auf

Kosten der sozialen Krankenversicherung

zu Hause pflegen zu lassen»,

schreibt der Ombudsmann in seinem

Tätigkeitsbericht 1 999.

In der Einschätzung des Ombudsmannes

kann eine Umstellung auf
Pflegeheim-Tarife nur in Frage kommen, wenn

einige Voraussetzungen erfüllt sind:

• Es muss ein grosses Missverhältnis

zwischen den Spitex- und Pflegeheimkosten

bestehen und dies zudem auf

unbestimmte, lange Zeit.

• Ein Pflegeheimplatz muss verfügbar
sein.

• Der versicherten Person kann zugemutet

werden, ins Pflegeheim zu

gehen.

• Die versicherte Person wird vorgängig

über den Wechsel informiert, und

es wird ihr eine Ubergangsfrist eingeräumt.

Allerdings bleibt, wie der Ombudsmann

feststellt, die «Schwierigkeit, wie
die zeitlichen Grenzen zu setzen sein

werden.»

Nachfragen lohnt sich

Verfügungen und Entscheide der

Krankenversicherungen müssen nicht einfach

hingenommen werden. Man kann von

der Versicherung eine schriftliche Verfügung

verlangen, und man kann gegen
diese Verfügung Einspruch erheben.

Auch eine Anfrage bei der Ombudsstel-

le der sozialen Krankenversicherung
kann sich lohnen, (vgl. weitere Hinweise

im «Schauplatz spitex» Nr, 2/1 998,
S. 6, und Nr. 2/2000, S. 16).

Ombudsmann der sozialen

Krankenversicherung, Morgartenstrasse 8,

6003 Luzern, Telefon 041 226 1010,
Fax 041 2261013.

Art. 101 bis AHVG Beiträge
zur Förderung der
Altershilfe
Bemessungsgrundlagen bei
Fusionen im Spitex-Bereich
Das Bundesamt für Sozialversicherung

BSV teilt mit: «Löhne, die

öffentlich-rechtliche Trägerschaften

im Vorjahr zur Fusion ausrichten,

sind neu für die Beiträge, die im

Folgejahr berechnet werden, ebenfalls

subventionswirksam.»
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